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Zu (2) Diese Lösung sieht vor, den im Rahmen der EFTA erreich­

ten Zollabbau'fürindustrielle'Produkte beizubehalten und ihn 

im Verlauf der Übergangszeit der Beitritte auf das Verhältnis 

zwischen den EG-Staaten und 'den einzelnen Nichtbeitrittskandi­

daten auszudehnen. Zu diesem Zweck würde die Gemeinschaft mit 

den nicht "beitretenden Staaten Verträge folgenden wesentlich~n 
, Inhaltesabschlleßen: " ,} 

... Beseitigung der Zölle'fUr den' industr:i.eiie~ 'S~kt~r eln~chli'eß~ , 
liqh ,Montanwaren , wobei.' für' l'etzt~re~' ~iri.~ Pre.l..sregelungzu .' ' 

treffen wäre, die derjeid .. genin'denEG 'entspricht; 

-Ursprungsregelnzur Vermeidung von Verkehrsverlägerungen (jedoch 

kelne;.kumula.tive .Anwendung der Regeln zwischen c den'ehema1igen 
• - '.,' • .!;J'_ 0' '.' .- - • 

EFTA-Staaten) " , " '. . _. 

- Sc'hutzklauselnzur' Wiederherstellung des Gleichgewichtes im 

Falle .des En tstehens' von Verhaltensdispari täten infolge' der' 

., :Nichtübernahme von Harmonisierungsverpflic'htungen' 

- I\~';:isionsklausel; um aJIlEnde ,der Übergangszeit (5 Jahre )' zu 

prüfen,'öbdieVerträge in Anbetracht der Gegebenheiten und der 

bei ihrer Anwendung gesammelten Erfahrungen zu ändern sind 

~, Paritä,tisches Organ für die Verwaltung des Abkomn1e'ris~ mit Ent-" 

, scheidungsbefugnisnur für bestimmte te:chriische Fragen 1)Ild Ver-

, fahrensfragen " , , 

Kündig1mgsklausel '(Kündigungsfrist lJahr)~ 

, ,', ",' ?~;r .KoIIlIIlissionsyorsc);llag, schließt den Warenfreiverkehrauf 

d~m Landwirtschaftssektor initder Begründung· aus, daß dieser· eine 
I. i

,.:: .. 

, ,,!dentität der Agrarregelungen -' einschließlich der Beteil'igung am 

System der EG:-Eigeneinna.limen ,.;. in, der Gemeinschaft und den Nlcht-
, ' ' 

bei tri ttskandida tenvoraussetzen, würde" und' daher nicht ins Auge 
. ,.' . , - . ..' . 

,ra~t werdenk~nne. ~ 

Zwei,. spezielle Fragenkomplexe, die .Sicherstellungder 
,', . 

. - , . 

Gl,eichbehandlung 'der Arbeitrtehmer sO~fie eine Zusammenarbeit aUf 

dem Verkehrssektor hinsichtlich des ,Transi tverkehrs' durch Öster.;.." 

reich und die Schweiz nach den Mitgliedstaaten, sollten nach Auf­

fassung der Kommission, in geßonderten Abkommen geregelt werden. 
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Die Möglichkeit einer Suspendierungsklausel, die von 
Österreich anläßlich der exploratorischen Gespräche vorge­
schlagen wurde, ist im Kommissionsbericht nicht erwähnt. 

In Entsprechung der bisherigen Gepflogenheit sind 
Vertreter der Verhandlungsdelegationen der vier neutralen 
EFTA-Staaten am 23. Juni 1971 zu einem Meinungsaustausch über 
den Kommissionsbericht zusammengekommen. Der Zweck dieses 
Treffens war, festzustellen, inwieweit eine gemeinsame Haltung 
zu dem Kommissionsbericht eingenommen werden kann, um eine ehe­
baldige Beschlußfassung durch den EG-Ministerrat möglichst zu 
erleichtern. 

Bei den stattgefundenen Erörterungen zeigte sich, daß 
die Variante (1) des Kommissionsberichtes von allen vier Staa­
ten abgelehnt wird, weil sie keine echte Alternative darstellt, 
sondern die Lösung des schon lange anstehenden Problems ledig­
lich hinausschiebt. Hingegen soll die Variante (2) nach Meinung 
aller vier neutralen EFTA-Staaten grundsätzlich zum Ausgangspunkt 
der Verhandlungen mit der Gemeinschaft gemacht werden. Die Dele­
gationen kamen weiters überein, daß die Meinung der Neutralen zu 
einigen einvernehmlich festgelegten Punkten des letztgenannten 
Vorschlages der Kommission, die zu einer Ausgewogenheit der kimf­
tigen Verträge erforderlich sind, den Mitgliedstaaten der Europäi­
schen Gemeinschaften ehestens zur Kenntnis gebracht wird. 

Die Österreichische Bundesregierung hat a.m 29. Juni 1971 
den Bericht der Kommission geprüft und das Ergebnis des Neutralen­
treffens vom 23. Juni 1971 zur Kenntnis genommen. Die Österrei­
chischen Botschaften in den Hauptstädten der Europäischen Gemein­
schaften wurden daraufhin angewiesen, ihren Empfangsstaaten zur 
Kenntnis zu bringen, daß der Vorschlag einer Lösung in Form einer 
Freihandelszonenregelung von Österreich grundsätzlich als gute Ver­
handlungsgrundlage anerkannt, die' Variante (l)(Status quo der EFTA 
auf 2 Jahre) hingegen abgelehnt wird. 

Weiters haben die Österreichischen Botschaften in ihrer 
Intervention darauf hingewiesen, daß 
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der angestrebte Vertrag durch die Aufnahme einer Revisions­

klausel nicht zu einem Provisorium werden darf 
das System der Schutzklauseln im Vertrag klar umrissen 
werden mUßte, um eine willkürliche Handhabung zu vermeiden 
die Urpsrungs.regeln nicht nur auf das Verhältnis EG-Öster­
reich abgestellt sein sollen (kumulativer Ursprung) 
die Bedeutung, welche der Landwirtschaft innerhalb der öster­
reichischen Wirtschaft zukommt sowie die Bestimmungen des 
GATT einen völligen Ausschluß der landwirtschaftlichen Er­
zeugnisse aus einer Präferenzregelung mit den Europäischen 
Gemeinschaften nicht möglich erscheinen lassen. 

Erste Reaktionen der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten 
vermitteln den Eindruck, daß der Vorschlag einer Regelung in Form 

.von Freihandelszonenabkommen Unterstützung finden dürfte,da in 
den meisten EG-Staaten die Beibehaltung des Status quo der EFTA 
entsprechend der Variante (1) des Kommissionsberichtes offensicht­
lich auch nicht als echte Alternative angesehen wird. Weiters ist 
Äußerungen einzelner EG-Staaten ein Interesse nach Berücksichti­
gung von landwirtschaftlichen Produkten zu entnehmen; konkrete 
Vorschläge wurden jedoch nicht gemacht. 

Über definitive Beschlüsse der einzelnen Regierungen der 
Sechs ist bisher noch nichts bßkannt geworden, sodaß ein zuver­
lässigeres Bild über die von den Mitgliedstaaten zu erwartende Hal-

tung frühestens nach der für den 26. Juli dieses Jahres vorgese­
henen erstmaligen grundsätzlichen Diskussion des gesamten Fragen­
kreises im Ministerrat der EG gewonnen werden kann. 

III-65 der Beilagen XII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




